
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/1/28 4Ob209/19t
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 Veröffentlicht am 28.01.2020

Norm

BWG §31

BWG §32

Rechtssatz

Sowohl der materiell Berechtigte als auch die Personen, die das Sparbuch unter Nennung des Losungswortes vorlegen,

haben gegen die Bank - nach Identifizierung ihrer Identität - einen direkten vertraglichen Anspruch auf Auszahlung.

Entscheidungstexte

4 Ob 209/19t

Entscheidungstext OGH 28.01.2020 4 Ob 209/19t
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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